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ORTSABRUNDUNGSSATZUNG  "Z I E R I N G“  

2. Änderung – Anpassung der textlichen Festsetzungen 
__________________________________________________________ 
Auf Grund des § 34 Abs. 4 Nr. 2 BauGB erlässt der Markt Untergriesbach folgende 
Satzung über die Änderung der Festsetzungen des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles Ziering. 
Sie besteht aus der Satzung mit textlichen Festsetzungen und Verfahrensvermerken, 
der Planzeichnung mit zeichnerischen und planlichen Festsetzungen sowie der 
Begründung. 
 

§ 1 
Für den Ortsteil Ziering existiert eine rechtskräftige Ortsabrundungssatzung aus dem 
Jahr 1999 sowie eine rechtskräftige Erweiterung aus dem Jahr 2015. Die Satzung der 
ersten Erweiterung bleibt weiterhin gültig. Die Grenzen der Ortsabrundung bleiben 
unverändert. Die textlichen Festsetzungen werden neu definiert. 
Der beiliegende Lageplan vom 25.03.2025 ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

§ 2 
Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit von Vorhaben nach § 34 BauGB.  
Der neu aufzustellende Flächennutzungsplan des Marktes Untergriesbach weist den 
bebaubaren Bereich der Ortsabrundungssatzung Ziering als gemischte Bauflächen 
(M) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus.  
 

§ 3 
Textliche Festsetzungen: 

- Diese Festsetzungen gelten für den gesamten Geltungsbereich. 

1) Maß der baulichen Nutzung 

1.1 Zahl der Vollgeschosse - Wohngebäude: 

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

1.2 Zahl der Vollgeschosse - landwirtschaftliche Gebäude 

I Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze 

Um den Hofcharakter wiederherstellen zu können, dürfen 
diese Gebäude auch zweigeschossig wiederaufgebaut 
werden (z.B. Stall/Stadl).         

2)      Zulässige Dachformen: 
  - Hauptgebäude: 
  - Satteldach, Krüppelwalmdach, Walmdach:   8 - 35° Dachneigung 
  - Nebengebäude: 
  - Pultdach:      5 - 30° Dachneigung 
  - Untergeordnete Gebäudeteile: 
  - Flachdach:       
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3)  Dacheindeckungen:  
 - Dachziegel: naturrot, braun, hellgrau;  

 - Blecheindeckung in Rot oder Silbergrau, jedoch nicht glänzend; 
 - unbeschichtete kupfer-, zink- und bleigedeckte Dachflächen sind 

unzulässig; 
 
4)  Abgrabungen/ Aufschüttungen: 
 - Ist bis zu einer Höhe von max. 1,20 m möglich. 
 
5)  Abstandsflächen sind gemäß Art. 6 BayBO einzuhalten. 
 
6)  Umweltbericht: 
 - Eine Umweltprüfung ist für die vorliegenden textlichen Änderungen nicht 

durchzuführen. 
 
 

§ 4 
Soweit für ein Gebiet des gem. § 1 dieser Satzung festgelegten Innenbereiches eine  
verbindliche Bauleitplanung aufgestellt wird, richtet sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 BauGB.  
 
 

§ 5 
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hinweise:  

1. Die Nutzung der Sonnenenergie mittels passiver Sonnenenergienutzung sowie 
Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 
Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 
oder Kraft-Wärme-Kopplung, empfohlen. Es wird weiterhin empfohlen, dass die 
Beheizung der Gebäude mit erneuerbaren Energieträgern erfolgen soll.  

2. Hinsichtlich der sparsamen Verwendung von Grundwasser entsprechend §1a 
Wasserhaushaltsgesetz werden die Bauwerber auf die technischen Möglichkeiten 
hingewiesen. Ein wesentlicher Beitrag zur Wassereinsparung wird durch 
wassersparende Technologien sowie durch Verwendung von Regenwasser zur 
Gartenbewässerung bzw. zu sonstigen Brauchwasserzwecken erreicht. 

3. Für jedes neu zu errichtende Gebäude wird der Einbau einer Regenwasserzisterne  
mit mind. 5 m³ Nutzinhalt zur hauseigenen Brauchwassernutzung empfohlen.  

4. Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundstücke haben die landwirtschaftlichen 
Emissionen und Immissionen der angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
unentgeltlich zu dulden und hinzunehmen.  
Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärm-, Geruchs- und  
Staubbelästigung auch an Sonn- und Feiertagen sowie während der Nachtzeit 
gerechnet werden muss.  
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5. Pflanzabstand zu landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstücken:  
Bäume und Gehölze die eine Höhe von 2 m und mehr erreichen, müssen einen  
Pflanzabstand von mindestens 4 m zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken  
einhalten. Auf die einzuhaltenden Vorschriften des "AGBGB - Artikel 47 und 48"  
wird verwiesen. 

6. Bei Bauarbeiten im Bereich der 20 KV Stromleitungssicherheitszone oder Erdarbeiten 
innhalb des Geltungsbereichs der Satzung ist von Beginn des Vorhabens der 
Energieversorger zu verständigen.  
 
BEGRÜNDUNG:  

A.  Anlass und Erfordernis der Planung  
Die textlichen Festsetzungen werden aktualisiert, um den heutigen Standards zu 
entsprechen, insbesondere im Hinblick auf die Einsparung von Bauland. Zudem sind 
die bisherigen Haustypen nicht mehr zeitgemäß, da die meisten Häuser inzwischen mit 
Erdgeschoss und Obergeschoss gebaut wurden. 
 
B.  Planungsrechtliche Situation  
Flächennutzungsplan (wird derzeit neu aufgestellt) 

 
 
C.  Beschreibung des Planungsgebietes  
Die Markt Untergriesbach liegt im Osten des Landkreises Passau.  
Der durch die vorliegende Ortsabrundungssatzung erfasste Ortsteil "Ziering" liegt etwa 
4 km nördlich des Ortszentrums von Untergriesbach. 
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D.  Erschließung  

a) Verkehrserschließung  
Die gesamte Ortschaft Ziering und das erweiterte Grundstück sind verkehrlich durch  
die bestehenden Gemeindestraßen gut erschlossen.  
Die Errichtung von neuen Straßen ist nicht erforderlich.  

b) Strom-/Gasversorgung  
Die Stromversorgung erfolgt durch die Bayernwerk AG und ist gesichert.  
Ein Gasanschluss ist nicht vorhanden und derzeit nicht geplant. 

c) Wasserversorgung  
Der Planungsbereich kann an die zentrale Wasserversorgung des Marktes 
Untergriesbach angeschlossen werden. Eine ordnungsgemäße Versorgung mit Trink- 
und Brauchwasser ist damit sichergestellt.  

d) Schmutzwasserbeseitigung  
Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch das bestehende Mischwasserkanalnetz 
des Marktes Untergriesbach. Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem 
Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen.  Die Ableitung erfolgt 
in die Kläranlage Kaindlmühle. 

e) Niederschlagswasserbeseitigung:  
Die Entsorgung des Oberflächenwassers erfolgt durch das bestehende 
Mischwasserkanalnetz des Marktes Untergriesbach. Die Ableitung erfolgt in die 
Kläranlage Kaindlmühle. 

f) Löschwasserversorgung  
Die Löschwasserbereitstellung ist sichergestellt.  
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